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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz ist auf das Rechtsmittel des Beschwerdeführers nicht eingetreten.
Anfechtungsgegenstand ist deshalb grundsätzlich nur die Frage, ob sie zu Recht einen
Nichteintretensentscheid gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2).
Diesbezüglich hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter
Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (
BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4).

E. 2
Der Beschwerdeführer äussert sich nicht zu den Nichteintretenserwägungen des
angefochtenen Entscheides, sondern behauptet abstrakt, es würden absichtlich
Verfahrensmängel des Bezirksgerichts, welches seine Persönlichkeitsrechte bzw. seinen
psychischen Zustand verletzt habe, vertuscht und das Verfahren unnötig lange verzögert.
Dies geht am möglichen Anfechtungsgegenstand vorbei und mithin bleibt die Beschwerde
unbegründet.

E. 3
Das Bundesgericht vermittelt keine Anwälte; es wäre am Beschwerdeführer, einen solchen
zu mandatieren. Soweit er unter Hinweis auf Art. 69 ZPO geltend macht, das Obergericht
habe es versäumt, ihm einen Rechtsbeistand nach Art. 69 ZPO zuzuweisen, zeigt er nicht
auf, dass er dies im obergerichtlichen Verfahren verlangt hätte. Wie die im Wochentakt
erfolgenden Eingaben des Beschwerdeführers in den diversen Verfahren im Übrigen
zeigen, ist er zwar in schon fast querulatorischer Weise prozessfreudig, aber nicht
unbeholfen in einer Weise, dass ihm von Amtes wegen ein rechtlicher Beistand zuzuweisen
gewesen wäre.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5
Wie die vorstehenden Erwägungen ausserdem zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang
an kein Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der
unentgeltlichen Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch
bereits aus diesen Gründen abzuweisen ist. Wie aus verschiedenen anderen Verfahren
bekannt ist, vermochte der Beschwerdeführer auch nie seine angebliche Prozessarmut
hinreichend zu belegen.



E. 6
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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